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tellungnahme; Die vorgeschlagenen M.aß-

nahmen zur Änderung der Verfassung

des Ereistaats Thüringen werden aus poli-

tikwissenschaftlicher Sicht in ihrer Wirkung
befürwortet. Es kann davon ausgeganen wer"

den, dass die Maßnahmen geeignet sind,

gesellschaftliche Probleme früher als blsh"
er aufzuzeigen und geeignet parlamentarisch

bearbeiten zu können. Zur Integration ver-

schledener gesellschaftlicher Interessen trägt
dabei auch die Erweiterung des Bürger"

antrages zum Einwohner ;imienantr ag bei.

Die Ausweitung des Wahlrechts auf 16-
jährige unterstützt darüber hinaus das verfas-

sungsmäßlg gebotene .Prinzip der Allgemein"

heit der Wahl in geeigneter Weise.
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1 Allgemeine Stellungnahme

Politikwissensclia-ftlich werden, die Maßnahmen vor

dem Hintergrund der R'age diskutiert, ob die Än-
derungen zu funktionellen Einschränkungen des
demokraAischen Systeme des Iilreistaa.ts Thüringeu
führen könnten oder ob im GegenteÜ funlrtionale
Verbesserungen eiwartet werden können.

Die hier vorg'eschlagerten Änderungen beziehen

sich allesamt a-uf Änderungen, die eine Veränderung

in den parfczipatorisch geäußerten Ansprüchen an das
demola'atische System Thüringens zw Folge haben
könnten. Hierfür ersdieiut vor allem die Kategorie der
von den Betroffenen -wahrgenommenen, mögücher-

weise stärikeren Befähigung zum (demokratischen)
Handelns ümerhalb des demokratisclien Prozesses
relevant (ßmpowerment), Zu beachten ist dabei je-'
doch auch der Effeld, den dies auf die Herstellung
verbindlicher Entscheidungen haben könnte (indi-
viduelle Effekfcivität / Ejßcacy), da diese beiden Bf-
fekfce imtemander zusaimneiihäüg'en (Dahl 2000; Bar-

bei- 1994; Fimg und Wright 2001a; Pung 2006).

1.1 Artikel 46 Thüringer Verfassung

Der Wahlrechtsgrundsatz der Allgemeinheit ist in
allen deutschen Verfassungen, eine der fundamen-

talsten Normen bei der Gestaltung des Wsihl-
prozesses. Vor diesem Hintergrund lassen sich Al-

tersbeschränlmngen des aktiven "wie des passiven

Wahlrechts als eine koiikretisierende Norm betracM-
eu, die jedoch vor dem Anspmcli der AUgememheit
des Wahh'echte besonderer BegTÜndung bedarf. Vor
diesem Hintergrund erscheint es plausibel, nicht die
Senkung des MindestwahlaHers zu begrüiLden, son-

dem welche besonderen Gründe für. die Beib&haltung

sprechen..

Es kann angenommen werden, dass ein wesentlich-

es RaUonalüätskrüerium der demokratischen
Entscheidung darin besteht, dass der Kreis derjeni-
gen Personen^ die entscheiden können möglichst
deckungsgleich ist mit dem Kreis der Personen, die
durch die allgemein'üerbindlichen Entscheidungen

betroffen sind.
Sofern diese theoretische RationaMätsnorm des

demokratischen Wahlalrtes anerkannt wird stellt
sich die Frage, welches Kriterium msüi. für die Ein-

schräukungen des Walih'ech.tes lierauzielien kami. Hi"

er ist bei Jugendlichen vor allem die kognitive Reife
sowie die Selbsfcändigkeit der politischen Willensbll-
düng' als Kriterium plausibel. Es ist nicht zu erken.-

nen, dass eine solche Reife erst einem Al-fcer von. 18

Jahren in dem für eine Aberkennmig der Selbstbes"

timmung nötigen Mindestmaß vorausgesetzfc,werden

kann (vgl. z,B. Periot und Zandonella 2009), Die
vorliegenden empirischen Daten geben hierzu nicht
im geringsten Anlass zu dieser-.Annabne. Im Gegen"

teil: es lässt sich vermuten, dass eine Absenkung
des Wahlalters dazu führt, dass es für einen g-roßen
Teil der Brsfcwählenden so mögiich ist;, Walikechfc
und politisches System Thiiringens als Gegenstand
des Demolcr&tielernens (Himmelmaim 2002; Dewey
1974) m der Schule wahr zu nehmen. Eine Themar
tisierung der Erstwahl im Scliulunterriclit, ermöglicht
es,'die politische Bildung vor dem Hintergrund der
Prinzipien Lebensweltorientierung, Kontroversitäts-
und ÜberwäHigungBverbot (Beutelspacher Koiisens)
nicht mir simulativ, sondern vor dem Hintergrund

eigener Kelevanz. so zu thematisieren, dass sowohl die

individuelle Wahmehmung' der BefähigurLg (Bmpow-
erment) also auch die Wirlamg der Wabl (Bfficacy)
deutlicli gestärkt wird (Beutel und Pauser 2001).

Auf älmliclie Weise lässt sich die Erweiterung des
Wahlrechtes auch auf z. B. Staatsbiicger anderer EU-

Staaten vor dieser Norm gerade für Landesebene

begründen: die Bedeutung gerade für Bilduags-,
Sicherheits- und mfrastmldurpolitische Maßnahmen,

Politikfelder, die für Alltagsgestaltuug von beson-
derer Bedeutung sind, für die in ähnlicher Weise
aufgrund der in der EU geltenden .Preizügigkeit ar-
gmnentiert werden, kann, dass eine Beteiliguug aucli

in Angelegenheiten des Landes Thüringen gestattet
werden sollte. Besondere Gründe) die eine Staats-

bürgerschaft zwüigend voraussetzeü. würden, lassen

sich nicht erkennen.

1.2 Artikel 68 Thüringer Verfassung

Ein Eimrolmerantrag als Institution für politische
Parfcizipation. wirkt auf der poUtischen Systemebene
iaputorientierfc. Die Funktion emes solchen Instru-

ments ist vor aUera die Informationsfunlcfcion,. mit der

der Gesetzgeber frühzeitig über Ansprüche an die
politische Gestaltung der Landespolitik informierfc
wird. Gerade weil der Landtag im Anschluss an
einen solchen Antrag die Gestaltungsfi'eiheit hat, ob
und in welcher Weise die aufgezeigten Probleme in

eine politisclie Entscheidung mütiden, entsdieMet der
Verfassuagsgesetegeber hier vor allem, über welche

Probleme .der Landtag mformiert werden soU bzw.

welche Problemin-tiensitat hier angemesBen ist. Die

Regel-ung der Qiiorenliöhej li'risten, Kreis der Autrags-

berechtigten und die Gestaltung der Beratungen im
Landtag setzt dabei Restrikfcionen, welche Stärke
und welche soziale Zusammensetzung die zmlgfr-

sellschafblichen Alctem'e aufweiseu müssen, um diese
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Abbildung l: Häufigkeit von kommunalen Bürger-
begehren über die Zeit m ausgew. Ländern

Informa-tioiisfmiktion wahxKUnliemen. Gerade auf-

grund der Unvörbindlichkeit ist die Ausgestaltung
Binwolmerantrag unproblematisch und ermöglicht
auch Menschen, die nicht über die de-atsclie Staats-

bürgerschaft haben, sich pajtizipatorisch besser zu

arfeikulieren. Da der Landtag die Hoheit darüber
hat) wie der Abwägimgsprozess über die aufgezeigten
Probleme durchgeführt werden, kann, spricht nichts
gegen eine möglichsl; umfassende und restrlktion-

sarme Ausgestaltung dieses Verfassimgsarfcücels.

1.3 Artikel 82 Thüringer Verfassung

Das direUdeuiokratische Instrument des Volks-
begehrens ist ebenfalls auf der Inputseite des
demola'atischen Systems zu verorten. Anders als der

Einwohnerantrag setzt die höhere Verbindlichkeit;,
die durch den Volksentscheid erreicht wird, höhere
Ansprüche an die Fiuikticmsfähigkeit des Verfahrens.
So ist unter anderem zu gewährleisten, dass es nicht

zu einer Infiation von Verfaton lconamt, da dies die
Gesetegebungsfmilrtion des Landtags durchaus beein-
ti-ächtigen könnte. Die bis bislang überschaubare
Praxis lässt allerdings nicht erwarten, dass durch
die beabsichtigten Änderungen eine Inflation von
Ansprüchen entsteht, die den Landtag und seine Ver"
waltung vor uülösbare Aufgaben stellt.

2 Fragestellungen

2.1 Restriktive Bürgerbeteiligung auf
Landesebene

l. Wie bewerten Sie die derzeitige Hecht- • •

slage und Praxis, was staatliche

Entscheichmgsverfaln'en und Bürger"

beteiligung auf Landesebene anbe-
langt? Wo sehen Sie etwaige Prob-
lerne?

Die aktuelle Ausgestaltmig des .Verfahrens ist sehr
resfcrilctiv. Generell weist die geringe Praxis direkt-

demokratischer Verfahren in Deutschland auf keine
bestehende Dysfimktiohalität der Demola'atie durch
die Verfahren hin. Bezüglich der Partizipationsnei-
gang lässt sich feststellen, dass die Parfcizipatioiis-
möglichkeiten aufLandesebeue, die einen Hauptkanal
in der dauerhaften Mitarbeit in Parteien oder ggf.
der auf Dauer gestellten Mitarbeit in Verbänden und
Interessengruppeu hat, eiiiher geht mit zuiielimendeu

Rekrutiemngsproblemen. Ein Ausbau von situativ-

eu BefceiligungsmögHchkeiten un Rahmen von Em-
wohneranträgen mit geringen RestrUctionen, Volks-

begehren oder themenbezogenen Beteiligungsange-

boten etwa in Form von zufälüg aüsgewälilten Bürger-

raten köimten auch dabei helfen, die d-urchaus vorhan-

dene Bereitschaft von Bürgern, sich situationsbezo-

gen1 zu beteiligen, zu verstetigen und ggf. auch als

Anreiz für ein. Engagement in Parteien zu nutzen.

2.2 Keine dysfunktionalen
Reformerfahmngen

2, Welche konkreten Erfahrungen wur-

den in Thüringen und anderen. Län-

dem dabei erlangt, die Verfal-u'en-

sregeln im Bereich der direkten
Demokratie (z.B. Quoren, Fmanzvor-

behalt etc,) zu reformieren oder ua-

verändert zu lassen? Inwieweit hat
, sich dies auf bestimmte Emzelfä.lle aus-

gewirltt — und wie ist dies in der

Gesamtbetrachtung zu. bewerten?

Seit den 90er Jalu'en bestand zunächst der Tcend,
direktdeuiolu'a-tjsclie Verfahren auf Landes- und Kom."

mimalebene flächendeckend zu. Etablieren, uiid dami.

moderat Resti'Woneu vor aUem auf der Kommu-

nalebene zu reduzieren. Die moderaten Senkungen

von Hürden verdanken sich vielfältiger Befürchtun-
gen des jeweiligen Gesetzgebers, eine Infl.ation von
direktdemola'atischen Verfahren zu veranlaßsen.

ini li [u l (ur DtiimliBllc' und
PariUffi.ifteniFiTOhungllOPf)
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Die Praxis zeigt jedoch, dass alle Senkungen der
Hürden lediglich zu margiualen Erhöhungen der An-
wendungspraxis fulu'ten, sofern überhaupt eine neit-

nenswerte Praxis ver'zeichnet werden konnte.

2.3 Bedingungsverhältnis von Parlaments"
und Volksgesetzgebung

3. Inwelcliem verfassungsrechtlichen Ver-

hältnis sehen Sie Parlaments- und
Votksgesetzgeber?

Parlaments- und Volksgesetzgeber stehen in eniexn

engen BedingTiugsverliaItms. SowoU die Paa'laments-

als auch die Volksgesetzgeb-uig benö'tigen fiu: die
Legitimation von politischen. Entsch.eidu.ngen die

dauerhafte generelle Unterstützung von Seiten des
Elektorate. Es ist unplausibel anzunehmeü, dass

Entscheidungen, die von Parteien getragen werden,

welche die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler
• repräsentieren, in der großen Melirzalil der Entediei-

düngen eine entgegenstehende Mehrheit un Uahmen
der Volksgesetzgebung erhalten (Partyness^ Hornig

(2015)).
Die Verfassung des Landes Th.'üringen sieht die

Voücssouverämtäi in Wahlen, Volksbegel-n'en und

Voll^sentsclieid ausgeübt und geht damit' in der
Konkretisiemng deutlich über die Norm im Grundge-
setz hma/UB. Die unbefangeue Deufcmig legt daher

nahe, dass der Parlamen.tsgesetzgeberals Organ der

gesetzgebenden Gewalt hiera.rchisch dem VoUcsge-

setzgeber nachgeordnet ist und hier vor allem die
Form einer politischen Kontrolle der Beauffcragung
in Form repräsentativer Organe annimmt, wählend

die übergroße Mehrheit der Entscheidungen schon
organisatorisch nur dnrdi den Parlamentsgesetzgeber

erfolgen kann.

2.4 Mögliche weitere demokratische
Innovationen

4. Sehen Sie die Notwendigkeit der Em-
führung weiterer dü:ektdemokra.tiscli-

er und/oder pa^fcizipatorischer Insti-
tute über die Vorschläge des Gesetzen-
twurfs (Drs. 7/158) hinaus mn eine
ßp-ü^bare Stärkung der Demokratie
auf fchüringiscW Landesebene zu er-

reich.en?

Die Nutzung demokratischer Haudl'ungsformen
ist in einem stetigen Wandel. Für die vergangenen
Jahrzehnte lässfc sich feBfcsfcellen, dass einerseits die
Beteiligung an herkömmlichen Beteillg-ungen. wie

Wahl und ParteimHgliedschaft nacHässfc, walirend
gleichzeitig das allgemeine Interesse &r\ Politik und
die Bereitschaft, sich themenbezogeii zu beteiligen
eher stärker geworden ist (Schäfer und Schoen. 2013;
R-eitag und Schniewind 2007). Vor diesem Hinter"
gTung lässfc sich herleiten, dass weitere Formen der
Partizipaticm &uf Landesebene - wenn nicht zwin-

gend. als notwendig hei'leitbar, so'jedoch mit hin-

reichender Rechtfertigung - für die Qualifizierung
der Demokratie Thürmgens smn-voll ist (Deutscher
Bundestag " Wissenschaftliche Dienste 2018; Fang
und Wright 2001l»). Hier ist etwa &uc!i an B-ärg-
errate zu denken, wie sie derzeit auch auf Bunde-

sebene in den im. Koalrbionsvertrag beabsiditigten
Demokratiefördergesetz a.ugedacht sind (Kirby et ai.
2021),

2.5 Demokratische Eignung der
Maßnahmen

5, Halten Sie die im Gesetzentwurf (Drs.
7/158) vorgeschlagenen Maßnahmen
für geeigiiet, um die Demokratie in
Thm'ingen zu sfcärlcen?

Die M^aßxiahmen. ersctieiaen durchgängig geeig'uet,

die Demokratie in Thüringen zu stärken.

2.G Elnwohnerarrträge auf Landes- und
Kommunalebene

6. Inwiefern ist die aktuell geltende
Rechtsprechung des TIiüringei Ver-
fassiuigsgerichtehofe zur Zulässig'keiti
von Einwohiieranfcrägen auf konimu-

naler Ebene (Urteil vom 25.09.2018,
Az.- 24/17) auf Ein-wohneranträge auf
.Landesebene übertragbar?

Da diese Pcage rechtswissenschaffelicher Natur
ist) lasst sie sich nicht angemessen aus polifcikwis-
senschaffclicTier Perspektive beanfcworten..

2.7 Kommunale Einwohneranträge

7. Welche Erfahrungen ans den kommu"

naIen Em-wohneranträgen verschieden-

er Länder sind bei der vorgesehenen

Verfassungsätiderung zu berücksicMi"

gea?

Die Anzahl der Elnwohnerauträge
gemäß den m den Komna.un.alordiiuii-

gen der Länder vorgesehenen Regeln
ist in Deutschland äußerst gering. Die

Page 4 of 7



Thüringen

Schleswig-Holstein

RheinSänd-Pfälz-

Nordrhein-Westfalen'

§ Niedersachsen'
U)
j) Mecklenburg-Vorpommern'

§ Hessen
CQ

Brandenburg

Berlin"

Bayern •

Baden-Württemberg

10 20
count

30

Abbildung 2; Häufigkeit von kommunalen Burger&nträ-

gen

Datenbank Bürgerbegehren an' der Ber-

gisclien UmversitäA. Wuppertal (http:
//wvrw.datenbauk-buergerbegehren.iüfo^

(DeraokraMe o. J.)) erfasst seit 25 Jahren
die m der Lokalpresse vorkommenden
Erwähnungen von Em-wolmerän.t-rägen

/ Bürger&nträgen und äluiliches. Die
Gesamtanzahl aller .Verfaliren 'ist iTiit

lediglich 69 sehr gering. Auch wenn nicht
sicliergestellt werden kann, dass es eine

Dunkelziffer nicht erfasster Verfahren
gibt» lässt sich dermoch Bag'en, dass die
Bedeutung der Einwolmerantrage für die
kommunale Bn.tsc'heidimgsfmd.ung (Salienz)
zu. vemacUässigen ist, msbesonderet "werm

man diese Zahl mit der GesamtzaU der
Verfsihren 'in. Deutschland vergleicht, .die

(Stand 12.05.2022) bei mindestens 10.209
liegt.

Sofern die Pmiktiou von Eiuwoüneran.trägeü in der
InformationsftmktionL für die kommunalen Selbstver-
waltung gesehen "wird, so lasst sich. sagen, dass die

bestehenden Regelungen überwiegend dysftmktional
sind. Es lässt sich venmiteu, dass Binwolineranträge)

die lediglich in einer Befassimg der reprasenfcativ
gewählten Kommxmalen Vertretungen münden und
entsprechend die politische Anfmerksamlceit auf

2.8 Einwohneranträge zu
Buncfesratsinitiativen

8. Inwiefern kann die im Gesetzen- •

twurf (Drs. 7/158) vorgesehene Z.ulä&-

slgkelt von Einwolineranträgen z;u
BundesratsmitiaAiven dazu beitragen,
dass die Willensbildmig des Sceis-
ta&ts Thüringen zu Angelegenheiten
der Bmidesgesetegebung transparenter

wird?

BundesratsmUia.tiven. ermöglichen es im. FÖäeralis-

mns in besonderem Maße, •politische R'a.gen, die vor

allem aufgrund regionaler Besonderheitien. von Bedeu-

tung sind» in das Entscheldungssystem auf Bunde-

sebene einzuspeisen. Der vorgesehene BnWurf eines

Emwolmerantrages zu Bundesratsimtiativen eröffnet
die Möglichkeit, Probleme, die in besonderem Maße
die Ein-wohnerumen imd Emwolmer Thüriugens betr"

effen, insbesondere die Probleme der Zivügesellsdiaffc
des Landes, bundesweit mit besonderem' Nachdruck

zu artikulieren,

2.9 Stärkung der Demokratie durch
Einwohneranfräge

9. Inwiefern halten Sie die Ausweitung
des Bürgerantrages (Axt. 68 Thürmger
Verfassung) zu dem vorgeschlagenen

Eiuwohnerantrag (Art 68 Tliürmger
Verfassung -B) für fähig im Zusam-
menspiel mit anderen Verfahren
der MHbestlmimmg das demokratis-

ehe System aus Volks- und parla,-

menfcarischer Gesetzgebmig auf Lan-

desebene zu starken?

Die wesentliche Panktion des vorgeschlagenen Ein-
wohnerantr&ges ist die Informationsfunktwn: Parla-

men.t und öffentlidilceit erfahreu. über Releva-nz YOK

Themen und die Stellung der Pi'akfcionen zu einem
Thema. Insbesondere für die Aufnahme in Parteipro-

grammatik) die Weiterfülu'mig iii geeigneter Form zu
Vol^sbegelu'en, aber auch eine responsive Aufaalime

komplexer Probleme in Form etwa von Bürgerforen
als Auregmig für weitere Willensbildun.g erscheint
möglich..

2.10 Keine Konnexität zwischen
Einleitungs" und
Abstimmungsquorum

10. Wie ist die vorgesehene Absenkung
der Unterschriftenquoren für Volks-
begehren im Z-usammenspiel mit dem

unberülu'fcen Zustimmunggqnorum von.

einem Viertel der Stimmberechtigten
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beim Voütsentscheid (Art. 82 Ab> 7 S.
3 Thüringer Verfassung zu bewerten?)

Obwohl in Verfassungsdebatten immer wieder
herangezogen, lässt sich empirisch eine Verknüp"

fmig zwischen Einleitungs" und AbstumnungsquoFeü

nur sehr schwer tlieoretisch lierleiten, die in ir-

gendeiner Weise zu einer Dysfmiktionalitat fülu'en
könnte. I'Wktion des Einleitungsq-uorums ist in

erster Lü-ue' die InformätionsfuuMion mid es reg-

uliert vor aUein, ab -welchem Relevanziüveau ein.

Entscheidimgsansprucli an das demoto-atische Sys-
tem herangetragen, werden. Darüber hinaus wird

mit dem Elnleitungsquorum festgelegfe, über welche
Ressourcen zivilgeseUschaftliche Akteure verfügen
müssen, um einen. Entscheidungsanspruch a.n das

demola'atische System herantragen zu können. Ein zu

liolier Anspruch an die Organisationsressourcen emer.

Ziivilgesellschaftlichen Gruppe macht das Verfahren
gegenüber anderen Kanälen der Ehiflussnalune irrel-

evant,

Die Funktion des Zustimm-ungsquoriuns ist hinge-

gen die MmdesÜeg'itimation der Entscheidung. Es
isfc nicht im erkennen, dass diese beiden Fimldio-

nen in. nennenswerter Weise miteinander verbunden

sind, -Das Zustimmungsquorum kann hier eher im

Verhältnis zur Unterstützung der Parteien in der
Wahl betrachtet werden. Bei einer Wahlbeteiligung
von 50 Prozent bedeutete ein Zustimmungsquorum

von 25 %, dass ein erfolgTeicher Vorksentscheid eine
höhere Unterstützung erfährt als die Mehrlieit des

Landtages (Mittendorf2002).
Es erscheint datier unproMematisch, dass das Zns-

timxnuiigsquorum in der vorgeselienen Verfassungsän-

derung unberührfc bleibt,
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